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Einführung 

1 

Kommt es in Fällen mit Auslandsberührung zum Prozeß, so stellen sich dem Richter in 

der Sache zwei Fragen. Zunächst muß er wissen, ob ausländisches Recht anwendbar ist. 

Dies läßt sich anhand der Kollisionsnormen feststellen. Wenn er zu dem Ergebnis ge-

langt, daß eine bestimmte ausländische Rechtsordnung einschlägig ist, muß er weiter 

überlegen, wie er sich Kenntnis vom Inhalt des fremden Rechts verschafft. Im Folgenden 

werden diese beiden Schritte durch die Verwendung der Begriffe Anwendbarkeit und 

Anwendung ausländischen Rechts unterschieden. 

Fakultatives Kollisionsrecht betrifft die Ebene der Anwendbarkeit ausländischen Rechts. 

Nach der Konzeption eines nur fakultativen Kollisionsrechts wendet der Richter auch in 

Fällen mit Auslandsberührung grundsätzlich die lex fori an. Er ist lediglich dann ver-

pflichtet, anhand der Kollisionsnormen die Anwendbarkeit ausländischen Rechts festzu-

stellen, wenn eine der Parteien dies beantragt1. Eine derartige antragsabhängige Heran-

ziehung von Kollisionsnormen wird von einigen Autoren der deutschen Literatur befür-

wortet2. Im Gegensatz dazu steht die Rechtsprechung in Deutschland auf dem Stand-

punkt, daß der Richter verpflichtet ist, Kollisionsnormen von Amts wegen, also unabhän-

gig von einem Parteiantrag, zu prüfen3. Das überwiegende deutsche Schrifttum stimmt 

ihr darin zu4. 

1 Flessner, RabelsZ 34 (1970) 549; Malaurie, D. I960, Jur. 612; Motulsky, J.C.P. 1960, II, 11733; 
von Bar I Rz. 541; Ferid 1-141,4; Lüderitz Rz. 179; MünchKomm(-Sonnenberger) IPR Einl. Rz. 
448; Palandt(-Heldrich) Einl. vor Art. 3 EGBGB Rz. 1; Raape/Sturm 307; Staudinger(-Sturm/ 
Sturm) Einl. zu Art. 7ff. EGBGB Rz. 111. 

2 Flessner, RabelsZ 34 (1970) 547; ders., Interessenjurisprudenz 59, 123; Müller-Graff, RabelsZ 
48 (1984) 316; Similis, StAZ 1976, 14f.; Sturm, FS Zweigert 329; Zweigert, RabelsZ 37 (1973) 
444; Staudingeri-Sturm/Sturm) Einl. zu Art. 7 ff. EGBGB Rz. 111; Raape/Sturm 306f. 

3 BGH vom 7.4.1993, NJW 1993, 2305; RG vom 7.4.1933, WamRspr. 25 (1933) 240 Nr. 118 = 
IPRspr. 1933-34 Nr. 15; RG vom 13.6.1933, IPRspr. 1933-34 Nr. 16; RG vom 22.11.1901, JW 
1902, 36; RG vom 22.6.1900, JW 1900, 589; RG vom 30.1.1889, RGZ 23, 31; weniger deutlich: 
OLG Hamm vom 11.11.1969, A WD 1970, 31 = IPRspr. 1969 Nr. 173; LG Oldenburg vom 
27.3.1984, StAZ 1984, 344 = IPRspr. 1984 Nr. 2. 

4 MünchKomm(-Sonnenberger) IPR Einl. Rz. 448; Kropholler § 7 II 2 S. 45; von Bar Rz. 541; 
Kegel § 15 II S. 316; Müller in: Die Anwendung 66; Frank in: Les problèmes actuels 87; 
Geimer Rz. 2572; Schock Rz. 622; Schütze 119; Lüderitz Rz. 179; Fend 4-104; Firsching § 19 
3 S. 132f. 



2 Einführung 

Die praktischen Auswirkungen einer fakultativen Konzeption des Kollisionsrechts zeigen 

sich im folgenden Beispielsfall. Ein in Deutschland lebender türkischer Staatsangehöriger 

verursacht bei einem Ferienaufenthalt in der Türkei einen Verkehrsunfall, bei dem ein 

dort lebender Landsmann zu Schaden kommt. Der Unfallverursacher wird in Deutschland 

auf Schadenersatz in Anspruch genommen. Beruft sich keine der Parteien auf türkisches 

Recht, so wird im fakultativen Kollisionsrecht die deutsche lex fori angewandt. Wenn 

aber eine der Parteien die Anwendung türkischen Rechts beantragt, kommt es aufgrund 

der Tatortregel1 zur Anwendung türkischen Rechts. Werden die Kollisionsnormen von 

Amts wegen angewandt, so ist in jedem Fall türkisches Recht heranzuziehen. Da die 

deutsche Rechtsordnung mit dem türkischen Deliktsrecht nicht übereinstimmen muß und 

beispielsweise eine andere Verjährungsfrist vorsehen kann, wirkt sich die unterschiedli-

che Behandlung der Kollisionsnormen unter Umständen auf das Ergebnis aus. 

In Frankreich hat der Kassationshof bereits 1959 entschieden, daß der Richter nicht 

verpflichtet ist, Kollisionsnormen von Amts wegen anzuwenden2. Dort ist die fakultative 

Anwendung von Kollisionsnormen schon seit langem Gegenstand der literarischen 

Auseinandersetzung3. Deutsche Befürworter eines fakultativen Kollisionsrechts berufen 

sich daher auf die Rechtslage in Frankreich4. Diese rechtsvergleichende Argumentation 

wird auf ihre Tragfähigkeit zu überprüfen sein. 

Ziel der Arbeit ist es, festzustellen, ob fakultatives Kollisionsrecht eine brauchbare 

Lösung für das deutsche Recht bietet. Dafür werden zunächst die verschiedenen Kon-

zeptionen des Kollisionsrechts einander gegenübergestellt. Um die Lösungsansätze 

bewerten zu können, wird im Anschluß untersucht, welche Funktionen fakultatives Kolli-

sionsrecht hat und wie gut diese im Vergleich zum geltenden deutschen Recht erfüllt 

werden. 

1 Vgl. MünchKomm(-if reuzer) Art. 38 EGBGB Rz. 12. 
2 Cass.civ. vom 12.5.1959 - Bisbai -. 
3 Vgl. WeilUAlexandre, J.Cl.dr.int. Fase. 539 nos. 49-68; Lequette, Rev.crit. 78 (1989) 277-339; 

Bureau, Clunet 117 (1990) 317-364. 
4 Müller-Graff, RabelsZ 48 (1984) 305; Flessner 34 (1970) 548f.; Sturm, FS Zweigert 338. 
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A. Fakultatives Kollisionsrecht in Frankreich 

Die Frage, ob der Richter verpflichtet ist, Kollisionsnormen von Amts wegen anzuwen-

den, hat in Frankreich bislang keine gesetzliche Regelung erfahren. In dem von Jean 

Foyer in Auftrag gegebenen Entwurf zur Reform des Internationalen Privatrechts von 

19671 war zwar eine Pflicht des Richters zur Heranziehung der Kollisionsnormen von 

Amts wegen ausdrücklich vorgesehen2. Der Entwurf wurde jedoch nie Gesetz. Die 

Klärung dieser Frage bleibt daher der Rechtsprechung überlassen. 

Der Kassationshof hat 1959 eine solche Pflicht ohne jede Einschränkung abgelehnt3, ist 

mit diesem Standpunkt jedoch im Laufe der Zeit zunehmend ins Schwanken geraten. In 

einer Reihe von Entscheidungen hat er Ausnahmen zugestanden, in denen der Richter 

verpflichtet ist, Kollisionsnormen von Amts wegen anzuwenden4. In zwei Urteilen aus 

dem Jahre 1988 scheint der Kassationshof sogar vollständig seinen ursprünglichen 

Standpunkt verlassen zu haben und eine Pflicht des Richters zur Heranziehung der Kolli-

sionsnormen von Amts wegen in jedem Fall anzunehmen5. Einige der jüngeren Ent-

scheidungen lassen jedoch an einem solchen Wandel zweifeln6. Im Folgenden wird 

daher ein Überblick über die Entwicklung der Rechtsprechung in dieser Frage gegeben. 

Im Anschluß ist zu klären, weshalb in Frankreich Kollisionsnormen nicht von Amts 

wegen, sondern nur auf Parteiantrag hin geprüft werden. Auskunft darüber soll das 

Prozeßrecht geben, denn möglicherweise spiegelt sich im fakultativen Kollisionsrecht die 

allgemeine prozessuale Stellung von Rechtsnormen wider. Daher wird zu untersuchen 

' Abgedruckt in: Rev.crit. 59 (1970) 832-846; dazu: Foyer, Clunet 98 (1971) 31-58. 
2 Art. 2287: "Les tribunaux appliquent, même d'office, les règles françaises de conflit de lois." 

abgedruckt in: Rev.crit. 59 (1970) 842. 
3 Siehe unten Kap. I A I 1 a. 
4 Siehe unten Kap. I A I 2 a. 
5 Siehe unten Kap. I A I 4 b. 
6 Siehe unten Kap. I A I 4 c. 
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sein, ob Kollisionsnormen im Prozeß genauso behandelt werden wie die übrigen Normen 
der lex fori1. 

I. Die Entwicklung der Rechtsprechung 

1. Die Grundsatzentscheidungen aus den Jahren 1959 und 1960 

1959 und 1960 legte der Kassationshof in zwei grundlegenden Entscheidungen die 

Stellung der französischen Kollisionsnormen im Prozeß fest. 

a) Die Bisbal-Entscheidung: Keine Verpflichtung des Richters, Kollisionsnormen von 

Amts wegen anzuwenden 

aa) Sachverhalt und Urteilsgründe 

Im Jahre 1959 nahm der Kassationshof erstmals ausdrücklich zu der Frage Stellung, ob 

der Tatrichter verpflichtet ist, Kollisionsnormen, die auf ausländisches Recht verweisen, 

unabhängig von einem Parteiantrag anzuwenden2. 

Folgender Sachverhalt lag dieser Entscheidung zugrunde. Das spanische Ehepaar Bisbai 
hatte bereits die "Trennung von Bett und Tisch" erlangt. Ein französisches Gericht hatte 

auf Antrag der Ehegatten, die beide seit langem in Frankreich lebten, in Anwendung 

französischen Rechts die Scheidung ausgesprochen. Die Ehefrau legte Kassationsbe-

schwerde ein und meinte, die Tatrichter hätten spanisches Recht anwenden müssen. 

Wegen des Scheidungsverbots in Spanien3 sei deshalb die Scheidung zu versagen 

gewesen. Unerheblich sei, ob sich bis dahin eine der Parteien darauf berufen habe, daß 

nach französischem Kollisionsrecht (Art. 3 III Cc)4 für die Scheidung an die gemeinsa-

me Staatsangehörigkeit der beiden Ehegatten anzuknüpfen sei. Die Richter hätten 

nämlich den Prozeßunterlagen entnehmen können, daß beide Parteien Spanier seien. Sie 

seien verpflichtet gewesen, diese den "ordre public" berührende Frage von Amts wegen 

' Siehe unten Kap. I A II. 
2 Cass.civ. vom 12.5.1959 - Bisbai -. 
3 T.S. vom 12.5.1944, Rev.Der.Priv. 28 (1944) 648. 
4 Vgl. Baüffol1 no. 458. 
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zu klären1. Gemeint ist hier der "ordre public" im Sinne des Art. 6 Cc, also intern 

zwingendes Recht2 . 

Der Kassationshof wies diese Beschwerde ab. D ie französischen Koll is ionsnormen 

gehörten, jedenfal ls soweit sie auf ausländisches Recht verweisen, nicht zum "ordre 

public". Es sei also Sache der Parteien, sich auf ihre Anwendung zu berufen. Deshalb 

könne man den Tatrichtern keinen Vorwurf machen, wenn sie in e inem solchen Fall das 

ausländische Recht nicht von Amts wegen anwendeten und statt dessen französisches 

Recht heranzögen, das dazu berufen sei, alle privatrechtlichen Beziehungen zu regeln3 . 

bb) D i e Bedeutung der Entscheidung 

D i e ßisba/-Entscheidung ist die Grundsatzentscheidung dafür, daß der Richter ohne einen 

entsprechenden Parteiantrag nicht verpflichtet ist, mit Hilfe der Koll is ionsnormen die 

Anwendbarkeit ausländischen Rechts festzustellen. Zwar ging das Schrifttum4 schon vor 

1959 davon aus, daß die Rechtsprechung5 e ine Pflicht des Richters zur Anwendung der 

Koll is ionsnormen nur dann annahm, wenn dies von einer der Parteien beantragt wurde, 

sie im übrigen aber ablehnte6. Der Kassationshof vertrat nämlich seit langem den Stand-

1 Cass.civ. vom 12.5.1959 - Bisbai -. 
2 Motulsky, J.C.P. 1960, II, 11733. 
3 Cass.civ. vom 12.5.1959 - Bisbai -: "...les règles de conflit de lois en tant du moins qu'elles 

prescrivent l'application d'une loi étrangère, n'ont pas un caractère d'ordre public, en ce sens 
qu'il appartient aux parties d'en réclamer l'application, et qu'on ne peut reprocher aux juges du 
fond de ne pas appliquer d'office la loi étrangère et de faire, en ce cas, appel à la loi française 
laquelle a vocation à régir tous les rapports de droit privé". 

4 Zajtay no. 47; Maury, Tr.Com.fr.d.i.p. 1948-1952, 98; Lerebours-Pigeonnière5 nos. 209-212; 
Niboyet III no. 1054f.; Batiffol1 no. 336f.; Arminjon31 nos. 201, 206f.; Savatier no. 235; Marty 
no. 72f. 

5 Cass.civ. vom 25.5.1948 - Lautour -; Cass.civ. vom 8.11.1943 - Fayeulle -; Cass.civ. vom 
23.6.1908 - Commune d'Aspremont -; Cass.civ. vom 17.1.1899 - Bari -. 

6 Es gibt zwar einige Urteile des Pariser Appellationsgerichts, die Zweifel an dieser Interpretation 
aufkommen lassen können. Dort war ausländisches Recht nämlich auch ohne einen Parteiantrag 
angewandt worden: Paris vom 15.3.1956 - Bueno -; Paris vom 21.6.1955 - Sobreviela -; Paris 
vom 29.6.1954 - Barde -; Paris vom 18.3.1954 - Hasenpouth -; Paris vom 14.3.1952 - Nielsen -
Paris vom 17.12.1920; zum Teil sogar gegen den Willen der Parteien: Paris vom 15.3.1956 -
Bueno -; vgl. Mezger, Rev.crit. 45 (1956) 510; Eindeutige Aussagen können aus ihnen freilich 
nicht abgeleitet werden, da die Anwendung ausländischen Rechts ebensogut auf einer bloßen Be-
rechtigung des Richters beruhen konnte und nicht auf einer Verpflichtung; für eine Pflicht: 
Zajtay no. 156; Mezger, Rev.crit. 45 (1956) 510; für eine bloße Berechtigung: David no. 50; 
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punkt, daß die Anwendbarkeit ausländischen Rechts zwar noch in der Appellations-

instanz geltend gemacht werden könne1. Im Kassationsverfahren sei es jedoch ausge-

schlossen, sich zum ersten Mal auf die Anwendbarkeit ausländischen Rechts zu beru-

fen2. 

Die £;si>a/-Entscheidung weist aber einen grundlegenden Unterschied zu der Recht-

sprechung vor 1959 auf3. In den vorangegangenen Entscheidungen hatte der Kassations-

hof, wenn sich die Parteien zum ersten Mal in der Kassationsbeschwerde auf die An-

wendbarkeit ausländischen Rechts beriefen, die Rüge zumeist mit der Begründung zu-

rückgewiesen, daß ein "moyen mélangé de fait et de droit" vorliege4. Die Kassationsbe-

schwerden bezogen sich also seiner Meinung nach auf Punkte, in denen Rechts- und 

Tatfragen vermengt waren5. Dies war im Fall Bisbai jedoch anders6. Denn die Tatfrage 

konnte nicht damit begründet werden, daß die Erforschung des Inhalts ausländischen 

Rechts der Tatsachenermittlung gleicht7, weil das spanische Scheidungsverbot bekannt 

war. Sie konnte auch nicht darauf gestützt werden, daß die dem Anknüpfungspunkt 

entsprechende Tatsachengrundlage hätte ermittelt werden müssen8. Die gemeinsame 

Franz 35; Motulsky, FS Maury I no. 42; Malaurie, D. 1960, Jur. 611. 
1 Cass.civ. vom 2.6.1913 - Marin -; Cass.civ. vom 23.6.1908 - Commune d'Aspremont -; Batiffol2 

no. 337; Maury, Tr.Com.fr.d.i.p. 1948-1952, 112. 
2 Cass.civ. vom 10.5.1955 - De Poorter -; Cass.soc. vom 3.8.1949 - Esparch -; Cass.soc. vom 

25.11.1948 - Marco -; Cass.Req. vom 10.5.1939 - Birchall -; Cass.Req. vom 19.6.1900 -
Luneau -; Cass.civ. vom 23.11.1892 - Schneider -; Cass.Req. vom 15.7.1889 - Marquis 
d'Ecquevilley -; Cass.civ. vom 26.12.1888 - South Eastern Railway -; Cass.civ. vom 23.1.1878 
- Antonioz -; Cass.Req. vom 6.1.1869 - Gouvernement espagnol -; Da der Kassationshof Urteile 
auf mögliche Pflichtverletzungen überprüft (Zajtay no. 181), schloß man aus diesen 
Entscheidungen, daß der Richter zur Anwendung ausländischen Rechts nicht verpflichtet sei, 
wenn die Parteien zu diesem Punkt schweigen: Maury, Tr.Com.fr.d.i.p. 1948-1952, 98; 
Lerebours-Pigeonnière5 nos. 209-212; Niboyet III no. 1054f.; Batiffol2 no. 337; Arminjon31 nos. 
201, 206f.; Savatier no. 235; Marty no. 72f. 

3 Siehe Batiffol/Lagarde I no. 330. 
4 Cass.civ. vom 10.5.1955 - De Poorter -; Cass.soc. vom 3.8.1949 - Esparch -; Cass.soc. vom 

25.11.1948 - Marco -; Cass.Req. vom 10.5.1939 - Birchall -; Cass.Req. vom 19.6.1900 -
Luneau -. 

5 Vgl. Cornu/Foyer 408; Ancel/Lequette G.A. 266. 
6 Vgl. Malaurie, D. 1960, Jur. 611. 
7 Vgl. Weill/Alexandre, J.Cl.dr.int. Fase. 539 no. 165. 
8 Vgl. Malaurie, D. 1960, Jur. 611. 
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ausländische Staatsangehörigkeit des Ehepaars Bisbai ergab sich nämlich aus den 

Prozeßunterlagen. 

Rechtsfragen mußten damals vom Richter aber nur dann von Amts wegen geprüft 

werden, wenn sie den "ordre public", also intern zwingendes Recht im Sinne des Art. 6 

Cc, betrafen1. Daher konnte eine Pflicht des Richters, die Anwendbarkeit ausländischen 

Rechts von Amts wegen festzustellen, abgelehnt werden, indem die Kollisionsnormen als 

nicht zum "ordre public" gehörig angesehen wurden. 

Die fehlende Verpflichtung zur Anwendung der Kollisionsnormen von Amts wegen, die 

vorher an das Vorliegen von Tatfragen geknüpft war, wurde so von der Gestaltung des 

Einzelfalles losgelöst. Hierin liegt die grundlegende Bedeutung der ¿fcia/-Entscheidung. 

b) Die C.A.C.B.-Entscheidung: Die Berechtigung des Richters, Kollisionsnormen von 

Amts wegen anzuwenden 

1961 erfuhr der in Sachen Bisbai aufgestellte Grundsatz eine wichtige Ergänzung durch 

die C.A. C.ß.-Entscheidung des Kassationshofes2. In diesem Fall ging es um die Voll-

streckbarerklärung eines libanesischen Versäumnisurteils, die in den Vorinstanzen 

abgelehnt worden war. Das Appellationsgericht hatte eine Regelung des libanesischen 

Zivilprozeßrechts angewandt, nach der ein Versäumnisurteil seine Wirkung verliert, wenn 

nicht innerhalb einer bestimmten Frist vollstreckt wird. Die Anwendbarkeit ausländischen 

Rechts war in dem Exequaturverfahren jedoch nie geltend gemacht worden. 

Vor dem Kassationshof wurde gerügt, daß die von den Tatrichtern angewandte Bestim-

mung des libanesischen Rechts nicht mehr in Kraft sei. Vor allem aber hätte französi-

sches und nicht libanesisches Recht angewandt werden müssen, da die Parteien sich nie 

auf ausländisches Recht berufen hätten und auch der "ordre public" nicht betroffen sei. 

Daß die Beschwerde in dem ersten Punkt erfolglos bleiben würde, war vorhersehbar, da 

es der Kassationshof in ständiger Rechtsprechung ablehnte, die Auslegung ausländischer 

Gesetze zu überprüfen3. Aber auch in dem zweiten Punkt wurde die Beschwerde abge-

wiesen: es stehe den Richtern frei, selbst das einschlägige ausländische Recht zu er-

1 Cornu/Foyer 409. 
2 Cass.civ. vom 2.3.1960 - C.A.C.B. -. 
3 Weill/Alexandre, J.Cl.dr.int. Fase. 539 no. 171 mwN. 
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mittein und auszulegen1. Daraus folgt, daß der Richter berechtigt ist, die Anwendbarkeit 

ausländischen Rechts festzustellen, auch wenn die Parteien dies nicht beantragt haben2. 

Der C.A. C.B.-Entscheidung kommt grundlegende Bedeutung zu, weil sich der Kassa-

tionshof in der ¿«¿«/-Entscheidung zur Berechtigung des Richters, von Amts wegen die 

Anwendbarkeit ausländischen Rechts festzustellen, nicht geäußert hat3. Die Aussage, daß 

der Richter Kollisionsnormen, die auf ausländisches Recht verweisen, nicht anwenden 

dürfe, wenn sich keine der Parteien auf dessen Anwendbarkeit berufen habe4, kann der 

ßwiaZ-Entscheidung nicht entnommen werden. Denn nach deren Wortlaut ist es Sache 

der Parteien, die Anwendung ausländischen Rechts geltend zu machen5. Das heißt nicht, 

daß dies unter Ausschluß des Richters allein Aufgabe der Parteien6 ist. In der Bisbal-

Entscheidung wird also lediglich die Pflicht des Richters abgelehnt, aber keine Aussage 

über eine Berechtigung getroffen.7 

Aus der Bisbai- und der C.A. C.B.-Entscheidung ergibt sich demnach, daß der Richter 

nicht verpflichtet, aber doch berechtigt ist, von Amts wegen Kollisionsnormen her-

anzuziehen. 

1 Cass.civ. vom 2.3.1960 - C.A.C.B. -: "...il était loisible à la Cour d'appel de procéder elle-même 
à la recherche et de préciser les dispositions du droit libanais compétent...". 

2 Batiffol, Rev.crit. 49 (1960) 98; Motulsky, J.C.P. 1960, II, 11734; Goldman, Clunet 88 (1961) 
410. 

3 Vgl. Zajtay in: Die Anwendung ausländischen Rechts no. 2. 
4 Bellet, Rev.crit. 54 (1965) 132; David no. 52. 
5 Cass.civ. vom 12.5.1959 - Bisbal -: "... qu'il appartient aux parties...". 
6 Vgl. Bellet, Rev.crit. 54 (1965) 132: "...qu'il n'appartient qu'aux parties...". 
7 Zu unterschiedlichen Auslegungsergebnissen ist man in dieser Frage auch schon vor der Bisbal-

Entscheidung gekommen. Dies beruht auf einer Gleichstellung des ausländischen Rechts mit Tat-
sachen, aus der man folgert, daß der Richter genausowenig wie bei Tatsachen befugt sei, 
ausländisches Recht von Amts wegen zum Gegenstand des Prozesses zu machen: Arminjon31 no. 
208; zum Tatsachencharakter ausländischen Rechts siehe unten Kap. I A II. 
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In der Folgezeit hielt die Rechtsprechung im Grundsatz an ihrem Standpunkt fest1. Die 

Bisbai- und die C.A.C.B.-Entscheidung, die man unter dem Stichwort "fakultatives 

Kollisionsrecht" zusammenfaßt2, führten dazu, daß man bei Schweigen der Parteien in 

einigen Entscheidungen die französische lex fori anwandte3, während man in anderen 

Fällen auf das ausländische Recht zurückgriff4. Soweit dies aus den veröffentlichten 

Entscheidungen ersichtlich ist, wenden die Tatrichter in Frankreich etwa doppelt so oft 

französisches wie ausländisches Recht an. Mindestens ebenso häufig wird die Anwen-

dung der lex fori damit gerechtfertigt, daß der Inhalt ausländischen Rechts nicht nach-

gewiesen wurde, wenn sich die Parteien zum ausländischen Recht nicht äußern. 

Die Kriterien, aufgrund derer der französische Richter trotz des Schweigens der Parteien 

ausländisches Recht heranzieht, sind nicht ohne weiteres erkennbar5. Von Bedeutung ist 

sicherlich, ob der Richter den Inhalt der einschlägigen Vorschriften kennt6. In anderen 

Fällen ist das Prinzip der engsten Verbindung ausschlaggebend; so, wenn der Richter 

nach einer Abwägung der Umstände des Einzelfalls dazu gelangt, daß die engeren 

Beziehungen zum ausländischen Recht bestehen7. Ein weiterer möglicher Gesichtspunkt, 

1 Cass.civ. vom 10.5.1977 - Brunner -; Cass.com. vom 28.6.1971 - La Prévoyance -; Cass.civ. 
vom 15.12.1969 - Thomas -; Cass.civ. vom 4.3.1969 - Patino -; Cass.civ. vom 25.1.1967 -
Alary -. 

2 Vgl. Motulsky, J.C.P. 1960, II, 11733; Malaurie, D.S. 1960, Jur. 612. 
3 Paris vom 6.4.1962 - Allemes - (Französisches Recht trotz irischen Erbstatuts angewandt); 

Trib.gr.inst. Thonon-les Bains vom 20.10.1972 - Salamanca Martine - (Scheidung eines italie-
nischen Ehepaares ausgesprochen); Trib.gr.inst. Paris vom 25.11.1971 - Zikman - (französisches 
Recht angewandt allerdings bei fehlschlagender Anknüpfung und Unmöglichkeit des Beweises 
des ausländischen Rechts); Trib.gr.inst. de la Seine vom 13.12.1967 - Granelli - (Scheidung 
eines italienischen Ehepaares ausgesprochen). 

4 Trib.gr.inst. de la Seine vom 8.10.1965 - Cébrian - (spanisches Scheidungsverbot angewandt); 
Trib.gr.inst. Chambéry vom 20.3.1973 - Gina Tulli - (neues italienisches Scheidungsrecht ange-
wandt). 

5 Vgl. Kahn, Clunet 95 (1968) 355. 
6 Vgl. Trib.gr.inst. de la Seine vom 8.10.1965 - Cébrian -; zur Inhaltsermittlung ausländischen 

Rechts siehe unten Kap. II A I 1 a. 
7 Vgl. Trib.gr.inst Chambéry vom 20.3.1973 - Gina Tulli -; vgl. ferner Trib.gr.inst de la Seine vom 

13.12.1967 - Granelli -, das aufgrund vergleichbarer Erwägungen zum französischen Recht 
gelangt; ausführlich dazu unten Kap. H C l 1. 
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der die Entscheidung zugunsten des ausländischen Rechts ausfallen lassen kann, ist eine 

inhaltliche Bewertung der in diesem Recht angebotenen Lösung1. 

Die Rechtsprechung zum "fakultativen Kollisionsrecht" hat jedoch eine Reihe von 

Einschränkungen erfahren. 

a) Die Einschränkungen der Bisbal-Entscheidung 

Unter bestimmten Umständen kann der Richter ausnahmsweise verpflichtet sein, von 

Amts wegen die Anwendbarkeit ausländischen Rechts zu prüfen. 

aa) Kollisionsnormen, die auf zwingendes Recht verweisen 

Eine ganze Reihe von Entscheidungen läßt auf eine solche Pflicht schließen2, wenn die 

Kollisionsnormen auf zwingendes Sachrecht verweisen3. Explizit ist dies von der Recht-

sprechung bisher nicht ausgesprochen worden. Oft wurde eine Pflicht abgelehnt und 

darauf hingewiesen, daß es im entscheidenden Fall nicht um zwingende Regelungen 

gehe4. Ob der Richter anderenfalls verpflichtet gewesen wäre, von Amts wegen tätig zu 

werden, war deshalb nicht entscheidungserheblich. Eine Einschränkung des fakultativen 

Kollisionsrechts kann aufgrund dieser Entscheidungen also nur durch einen Umkehr-

schluß gewonnen werden5. In anderen Urteilen nahm die Rechtsprechung zwar eine 

Verpflichtung zur Anwendung der Kollisionsnormen an, stützte diese jedoch nicht darauf, 

1 Vgl. Kahn, Clunet 95 (1968) 355; ausführlich dazu unten Kap. C D U . 
2 Vgl. Bureau, Clunet 117 (1990) 330f. 
3 Cass.civ. vom 18.12.1992 - Makhlouf -; Cass.civ. vom 10.12.1991 - Sarkis--, Cass.civ. vom 

4.12.1990 - Coveco -; Cass.civ. vom 6.12.1988 - MACIF -; Cass.civ. vom 11.10.1988; Cass.civ. 
vom 19.4.1988 - Roho C. Caron -; Cass.civ. vom 24.1.1984 - Thinet -; Cass.civ. vom 9.3.1983 -
Leeds and Bradford Boiler -; Cass.civ. vom 6.7.1959 - Fourrures Renel -; Paris vom 6.4.1962 -
Allemes -; Trib.gr.inst. Dunkerque vom 29.11.1989; Trib.gr.inst. Compiegne vom 13.4.1976 -

Mazurek -; Trib.gr.inst. Paris vom 22.10.1968 - Baldocchi -. 
4 Cass.civ. vom 10.12.1991 - Sarkis -; Cass.civ. vom 4.12.1990 - Coveco -; Cass.civ. vom 

24.1.1984 - Thinet -; Cass.civ. vom 9.3.1983 - Leeds and Bradford Boiler -; Paris vom 6.4.1962 
- Allemes -; Trib.gr.inst. Compiegne vom 13.4.1976 - Mazurek -. 

5 Bischoff, Clunet 111 (1984) 881; Bureau, Clunet 117 (1990) 331; Courbe, J.C.P. 1984, II, 20295 
no. 8. 
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